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BEZIRKSHAUPTMANNS

Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

Marktgemeinde Eggersdorf bei Graz
Kirchplatz 4
8063 Eggersdorf bei Graz

Grundverkehr

Bearb.: Tanja Koleznik
Tel.: +43 (316) 7075-620
Fax: +43 (316) 7075-333
E-Mail:

bhg u_umwelt_und_ag rarwesen@stmk

.gv.at

Bei Antwortsch reiben bitte
Geschäftszeichen (GZ) anführen
EfiTEffi

cz. BHGU-33448012025-6 Graz, am 18.11.2025

Ggst.: Verständigung gemäß $ 8a Abs. I bis 3 und Abs. 6 des

Steiermärkischen Grundverkehrsgesetzes 1993, LGBI. Nr
13411993 idF. LGBI. Nr.4712015. (Stmk. GVG)

Verständigung

über einen genehmigungspflichtigen Rechtserwerb von land- bzw. forstwirtschaftlichen
Grundstücken nach dem Stmk. GVG.

Bei der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung wurde ein Antrag auf Genehmigung des

nachstehenden Rechtsgeschäftes eingebracht:

Art des Rechtserwerbes:
Kaufvertrag vom 06. 1 0.2025

Verkäufer:
Edith Eisner und Josef Eisner, 8063 Eggersdorf bei Graz, Brodersdorfstraße I I

Kaufobiekt:

Grundstücks Nr. 582/2, 582/3 und 58214 aus der LiegenschaftEZ I l, KG 63201Affenberg und

Grundstücks Nr. 476, 477, 478, 479, 480 und 481 aus der LiegenschaftEz l l, KG 63204

Brodersdorf

im Gesamtausmaß von 20.926 m2
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Kaufnreis:

109.182,00 €

Die durchgefiihrten Ermittlungen haben ergeben, dass der Erwerber kein Landwirt ist

Während der Bekanntmachungsfrist kann eine Landwirtin/ein Landwirt der Grundverkehrsbehörde
schriftlich mitteilen, dass sie/er bereit ist, ein gleichartiges Rechtsgeschäft über das land- und
forstwirtschaftliche Grundstück zum ortsüblichen Preis oder ortsüblichen Pachtzins abzuschließen. Als
Nachweis der Zahlungsfühigkeit gilt eine Bankgarantie oder ein Treuhanderlag.

Rechtsgrundlagen:

$ 8a Abs. I bis 3 und Abs.6 des Steiermärkischen Grundverkehrsgesetzes 1993, LGBI. Nr.
13411993 idF. LGBI. Nr. 4712015.

(1) Ist die Erwerberin/der Erwerber eines land- und forstwirtschaftlichen Grundstückes im Ausmaß
von mehr als 3.000 m2 keine Landwirtin/kein Landwirt, so hat die Grundverkehrsbehörde
unverzüglich

1. die Gemeinde, in der das betroffene Grundstück liegt, sowie

2. die Landwirtin/den Landwirt, die/der das Grundstück zuletzt bewirtschaftet hat und

3. die Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft (Bezirkskammer), in deren örtlichen
Zuständigkeitsbereich das Grundstück liegt, schriftlich vom beabsichtigten Rechtserwerb zu
verständigen und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(1a) Abs. 1 gilt nicht im Fall des $ 8 Abs. 4.

(2) Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister der Gemeinde, in der das betroffene Grundstück liegt,
hat den Rechtserwerb durch Anschlag an der Amtstafel sowie auf der Homepage der Gemeinde ohne
unnötigen Aufschub bekannt zu machen und ihrer Ortsvertreterin/ihrem Ortsvertreter ($ 46) sowie der
zuständigen Bezirkskammer (Abs. I Z 3) eine Kopie der Kundmachung zu übermitteln. Die
Bekanntmachungsfrist beträgt drei Wochen. Auf die Möglichkeit einer Mitteilung nach Abs. 3 und die
Einsichtnahme in die Vertragsurkunde bei der Grundverkehrsbehörde ist hinzuweisen.

(3) Während der Bekanntmachungsfrist kann eine Landwirtin/ein Landwirt der
Grundverkehrsbehörde durch rechtsverbindliche Erklärung schriftlich mitteilen, dass sie/er bereit ist,
ein gleichartiges Rechtsgeschäft über das land- und forstwirtschaftlich Grundstück zum ortsüblichen
Preis oder ortsüblichen Pachtzins abzuschließen. Erfolgt mit der Mitteilung der Nachweis, dass sie/er
zum Rechtserwerb in der Lage ist, hat die Grundverkehrsbehörde dem Rechtsgeschäft durch die
Nichtlandwirtin/den Nichtlandwirt die Genehmigung zu versagen.

(4)

(5)

(Anm:entfallen)

(Anm: entfallen)

(6) Ist zu einem Grundstück im Grundbuch ein Agrarverfahren angemerkt, ist vor der Entscheidung
der Grundverkehrsbehörde die Agrarbezirksbehörde zu hören.

Mit freundlichen Grüßen

Der Bezirkshauptmann i.V.

Tanja Koleznik
( e I e ktr oni s c h gefe r t i gt)


